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2126

Fünfte Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 19. Mai 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 Absatz 1 a Num-
mer  6 und 24, §  75 Absatz  1 Nummer  1, Absatz  3, 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl.  I S.  1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1 a Nummer 24 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 11 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geän-
dert worden sind, sowie des § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218 b) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1
Änderung der Coronaschutzverordnung 

Die Coronaschutzverordnung vom 8. Mai 2020 (GV. NRW. S. 340 a), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 15. Mai 2020 (GV. NRW. S. 340 d) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Versammlungen und Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen aus berufl ichen, 
gewerblichen und dienstlichen Gründen sind innerhalb von Unternehmen, Betrieben 
und Behörden zulässig, soweit sie nicht aus geselligen Anlässen erfolgen (Betriebsfei-
ern, Betriebsausfl üge usw.).“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. Besuche sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Einrichtungen ein entsprechen-
des Konzept, das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts um-
setzen und insbesondere ein geeignetes Screening der Besucher auf Symptome einer 
SARS-CoV-2-Infektion vor Eintritt in die Einrichtung, ein Besuchsregister entspre-
chend  Absatz 3 Satz 2 Nummer 7 und eine Information der Besucher über die aktu-
ellen  Hygienevorgaben vorsehen muss. Auf Basis dieses Konzepts ist maximal ein 
Besuch pro Tag und Patient von maximal zwei Personen zulässig. Die Einrichtun-
gen können Besuchszeiträume festlegen. Besuchsverbote für die gesamte Einrich-
tung oder einzelne Abteilungen können von den Einrichtungen erlassen werden, 
wenn das aktuelle Infektionsgeschehen dies erfordert. Es ist sicherzustellen, dass 
bei Vorliegen von  Symptomen einer COVID-19-Infektion kein Zutritt zu der Ein-
richtung erfolgt.“ 
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 b) Absatz 8 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Ausnahmsweise darf die Einrichtungsleitung den Betrieb von Kantinen und Cafete-
rien für die Beschäftigten der Einrichtung und von Speisesälen für die notwendige 
Versorgung von Patienten und Bewohnern aufrechterhalten; dabei sind die erfor-
derlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewähr-
leistung eines Mindestabstands (auch in Warteschlangen) von 1,5 Metern zwischen 
Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häus-
liche Gemeinschaften usw.) gehören, zu treffen.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „In atmungsaktiven Fächern (Gesang, Blasinstrumente) ist ein Abstand von 2 Me-
tern bzw. bei Chören 3 Metern zwischen Personen und ein Abstand von 6 Metern in 
Ausstoßrichtung sowie eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro 
Person vorzusehen.“

 b)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für außerschulische Bildungsveranstal-
tungen, die bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie in öffentlichen Schulen, Er-
satzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW durchgeführt 
wurden, wenn diese gemäß den Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung dort 
wieder durchgeführt werden.“

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Bei Aufführungen im Freien sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern 
(auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 ge-
nannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, sicher-
zustellen; in jedem Fall sind nicht mehr als 100 Zuschauer zulässig.“

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Bei Proben in atmungsaktiven Fächern (insbesondere Gesang, Blasinstrumente) ist 
ein Abstand von 2 Metern zwischen Personen (beim Singen ein Abstand von 3 Me-
tern zwischen Personen und von 6 Metern in Ausstoßrichtung) sowie eine Raum-
größe von mindestens zehn Quadratmetern pro Person vorzusehen.“
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 c)  Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Beim Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Ge-
denkstätten und ähnlichen Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, 
zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Me-
tern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 ge-
nannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, und gege-
benenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 
Absatz 3)  sicherzustellen.“

5.  § 9 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf 
und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeig-
nete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen, die 
nicht zu den in §  1 Absatz  2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemein-
schaften usw.) gehören, sicherzustellen.“

6. § 10 wird wie folgt geändert:

 a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

   „(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie die fol-
genden Angebote sind untersagt:

  1.  Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen unabhängig von der jewei-
ligen Trägerschaft und den Eigentumsverhältnissen,

  2.  Hallenschwimmbäder, „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen,

  3.  Spielbanken unter Ausnahme der Automatenspiele,

  4.  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen.

   (2) Der Betrieb von Freizeitparks und Indoor-Spielplätzen ist auf der Grundlage 
eines von der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörde genehmigten Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzepts zulässig. Beim Betrieb von Freibädern, Naturbädern und ähnli-
chen Einrichtungen sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygi-
ene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.

   (3) Beim Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks sowie Botanischen Gärten, 
Garten- und Landschafts parks sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steu-
erung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch 
in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten 
Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, und gegebenen-
falls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 3 Ab-
satz 3)  sicherzustellen. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern darf eine 
Person pro zehn Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche nicht überstei-
gen.“
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 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Beim Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen sowie des 
Automatenspiels in Spielbanken sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch 
in Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten 
Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, und gegebenen-
falls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Ab-
satz 3)  sicherzustellen.“

 c) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen ist untersagt.“

7. § 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Alle Handelseinrichtungen haben geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in War-
teschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen 
 (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, und zur Umsetzung einer 
Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) zu treffen.“

8. § 12 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Für die folgenden Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind die in der Anlage zu 
dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten:

 1.  Friseurleistungen,

 2. Fußpfl ege,

 3. Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre,

 4. Massage,

 5. Tätowieren und Piercen.“

9. § 13 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlan-
gen)  zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Fami-
lien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen.“
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 b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht für Versammlungen nach dem Versammlungsge-
setz; bei diesen ist die Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei 
häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen. Die nach dem Landes-
recht für Schutzmaßnahmen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zu-
ständigen Behörden können in Abstimmung mit der Versammlungsbehörde weiter-
gehende Schutzmaßnahmen anordnen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für Veran-
staltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen.“

 c)  Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

   „(6) Standesamtliche Trauungen einschließlich der Zusammenkunft unmittelbar vor 
dem Ort der Trauung sind auch mit Gästen zulässig, wenn die Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht zu den in §  1 Ab-
satz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, 
eingehalten und insbesondere ein direkter Kontakt (Händeschütteln, Umarmen etc.) 
 vermieden wird. Unter Beachtung dieser Regelung umfasst die Zulässigkeit sowohl 
die Trauzeremonie als auch das Zusammentreffen unmittelbar vor dem Ort der 
Trauung.“

10. § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Nicht öffentlich zugängliche Mensen (außer Hochschulmensen) und Kantinen 
von Betrieben, Behörden und (Aus-)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen 
im Sinne von § 1 Absatz 1 der Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung 
der Beschäftigten und Nutzer der Einrichtung abweichend von Absatz 1 betrieben 
 werden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlan-
gen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Fami-
lien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, gewährleistet sind.“

 b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Andere Veranstaltungen, Versammlungen und Zusammenkünfte sind in gastrono-
mischen Betrieben nach Absatz 1 und 2 bis auf Weiteres nicht zulässig.“

 c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Vermietung von 
Räumlichkeiten ohne gastronomischen Service, wenn dieser durch Dritte („Cate-
ring“) oder den Mieter selbst erfolgt.“
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11. § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Beherbergung, Tourismus“

 b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Versammlungen und Zusammenkünfte mit 
und ohne gastronomischen Service dürfen Dritten bis auf Weiteres nur unter den 
Voraussetzungen des § 8 bereitgestellt oder von diesen genutzt werden.“

12. Dem § 16 wird folgender Satz angefügt:

  „Ausnahmen von Geboten und Verboten dieser Verordnung können die nach dem Lan-
desrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zustän-
digen Behörden nur in den ausdrücklich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen ertei-
len.“

13. § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird die Nummer 23 gestrichen und werden die bisherigen Nummern 
24 bis 32 die Nummern 23 bis 31.

 b)  Absatz Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen der örtlichen Ordnungsbehörden, der 
 Polizei und der Bundespolizei besteht unmittelbar kraft Gesetzes (für die örtlichen 
Ordnungsbehörden: § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 des Infektions-
schutzgesetzes, für die Polizei und die Bundespolizei: § 80 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung).“

14. In § 19 wird die Angabe „25. Mai“ durch die Angabe „5. Juni“ ersetzt.

15.  Die Anlage der Coronaschutzverordnung wird durch die dieser Verordnung beigefügte 
Anlage ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Coronabetreuungsverordnung

Die Coronabetreuungsverordnung vom 2. April 2020 (GV. NRW. S. 212), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 11. Mai 2020 (GV. NRW. S. 350 b) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
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1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 wird nach den Wörtern „geändert worden ist,“ 
das Wort „sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt.

  bb)  In dem Satz nach Nummer  2 werden vor dem Wort „unzulässig“ die Wörter 
„vorbehaltlich von Absatz 4“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 werden im Satz nach Nummer 4 die Wörter „diesem Absatz“ durch die 
Angabe „Satz 1“ ersetzt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Soweit unterrichtliche Belange dem nicht entgegenstehen, ist darüber hinaus ein 
Betreten der Schule zu anderen als zu schulischen Zwecken zulässig, wenn es der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- 
und -vorsorge zu dienen bestimmt ist (insbesondere gemäß § 7 Absatz 4 der Corona-
schutzverordnung zulässige außerschulische Bildungsangebote, gemäß § 9 Absatz 4 
zulässiger Sportbetrieb sowie gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Corona-
schutzverordnung zulässige Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl und 
Blutspendetermine). Unterrichtliche Belange stehen solchen Nutzungen auch dann 
entgegen, wenn die zusätzlich erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaß-
nahmen nicht sichergestellt sind. Auch bei diesen Veranstaltungen sind die Infekti-
onsschutzmaßgaben nach Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 sowie der Hygieneplan der 
Schule zu beachten.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Ausgenommen von Absatz  1 ist die Betreuung von Kindern in Kindertagespfl ege, 
die ihr zweites Lebensjahr vollendet haben.“

 b)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Ausgenommen von Absatz 1 ist in Kindertageseinrichtungen oder in Kinderta-
gespfl egestellen die Betreuung von Kindern mit Behinderungen und Kindern, die 
von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn dies von einem Träger der 
 Eingliederungshilfe festgestellt wurde. Satz 1 gilt auch für die Betreuung von Kin-
dern in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Gruppen, wenn der jewei-
lige Einrichtungsträger mit der Einrichtungsleitung in Absprache mit den Eltern, 
dem  zuständigen Kostenträger und dem Jugendamt feststellt, dass die notwendige 
Förderung unter Berücksichtigung der Anforderungen des Infektionsschutzes und 
der vorhandenen Kapazitäten umsetzbar ist.“
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3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 
§ 2 Absatz 2 ist, wer der Personensorge 

 1.  mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche für eine 
erweiterte Notbetreuung nach Maßgabe der Anlage 1 (bis zum 22. April 2020) bzw. 
der Anlage 2 (ab dem 23. April 2020) zu dieser Verordnung beschäftigt und in diesem 
Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist,

 2.  einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder 
sich im Rahmen einer Schulausbildung an einer öffentlichen Schule, Ersatzschule 
oder Ergänzungsschule im Sinne von § 1 Absatz 1 oder im Rahmen einer Hochschul-
ausbildung in einer Abschlussprüfung befi ndet,

  sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann.“  

4.  In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „25. Mai“ durch die Angabe „5. Juni“ ersetzt.

Artikel 3
Weitere Änderung der Coronabetreuungsverordnung

 
§ 2 Absatz 5 der Coronabetreuungsverordnung vom 2. April 2020 (GV. NRW. S. 212), die 
zuletzt durch Artikel 2 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(5) Ausgenommen von Absatz  1 ist die Betreuung von Kindern, die am 1. August 2020 
schulpfl ichtig oder im Schuljahr 2020/2021 vorzeitig in die Schule aufgenommen werden.“

Artikel 4
Änderung der Coronaeinreiseverordnung

Die Coronaeinreiseverordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 218 a), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 14. Mai 2020 (GV. NRW. S. 340 c) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das 
Bundesgebiet einreisen (insbesondere Saisonarbeitskräfte, Arbeitskräfte auf Baustellen) 
und den Schutzmaßnahmen nach § 1 unterfallen würden, sind ausgenommen, wenn am 
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise 
gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die der Verpfl ichtung nach § 1 
Absatz 1, den Aufenthaltsort nicht zu verlassen, vergleichbar sind, sowie das Verlassen 
der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.“

2. In § 4 wird die Angabe „25. Mai“ durch die Angabe „5. Juni“ ersetzt.
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Artikel 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des Artikels 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Artikel 3 tritt am 28. Mai 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Mai 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW 
 
 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten für die nach der CoronaSchVO NRW 
zulässigen Angebote und Einrichtungen, soweit auf diese Anlage verwiesen wird. 

Die nachfolgenden Standards bilden nur die Verpflichtungen ab, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz 
des Bundes und der CoronaSchVO NRW ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektionsschutz 
bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls und ggf. 
auch darüber hinaus beachtet werden.  

Inhalt:  

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie)  

II. Beherbergungsbetriebe  

IIa. Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen)  

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege  

V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios, Maniküre  

VI. Massage/Massagestudios  

VII. Fitnessstudios 

VIII. Freibäder 
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I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die Vorschriften zur Le-
bensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 
 
1. Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Personen ge-

stattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen 
sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 

2. Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in Wartebereichen zu 
vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). 

3. Gäste sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegsinfektion, ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) die Hände waschen bzw. 
bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Kundenkontaktdaten der 
Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und Außengastronomie sind für jede Tischgruppe mittels 
einfacher, auf den Tischen ausliegender Listen (einschließlich Einverständniserklärung zur Datenerhebung) zur 
Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu erheben und durch die Inhaberin/den Inhaber, unter 
Wahrung der Vertraulichkeit, gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten. 

5. Tische sind so anzuordnen, dass  
a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei Tischen 

liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die eine Übertra-
gung von Viren für den Tisch- und kompletten Sitzbereich verhindert. 

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) ein 1,5 m Abstand zu den Bewegungsräumen des 
Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren zuläs-
sig (z. B. Plexiglas wie im Einzelhandel). 

6. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit der beim 
Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grds. eingehalten 
werden kann. Auf gesonderte Vorgaben zur Breite der Gänge kann verzichtet werden, wenn für die Innenberei-
che der Gastronomie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung immer dann angeordnet wird, wenn die Kundin-
nen und Kunden nicht an ihrem Tisch sitzen. Die Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei 
zuzulassen.  

7. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände er-
kennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, Toi-
letten etc.) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden. 

8. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher, etc.) dürfen nicht offen auf den Tischen stehen. 
9. Speisen werden am Tisch ausschließlich als Tellergerichte serviert; Selbstbedienungsbuffets sind nur zulässig, 

wenn die Gäste sich vor jeder Nutzung an bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern die Hände desinfizieren 
und bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine möglichst gute Abschirmung oder Abdeckung der 
Speisen („Spuckschutz“ o.ä.) ist zusätzlich sinnvoll. 

10. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungsge-
mäß entsorgt werden.  

11. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Polster, Stühle, Tische, Speisekarten, Gewürzspender etc. sind nach je-
dem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

12. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Spielecken, Sport- und Freizeitgeräte (Billard-
tische, Dartgeräte etc.) sowie sonstige Genussmittel (Shisha-Pfeifen etc.) dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt 
werden. Die Nutzung von Automatenspielgeräten für Einzelspieler ist zulässig, wenn die Mindestabstände ein-
gehalten werden und eine Reinigung nach Ziff. 11 erfolgt. 

13. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu 
waschen. 

14. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 Grad 
Celsius durchgeführt werden. Nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend wirksamen 
Tensiden / Spülmitteln ausreichend. 

15. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese muss 
bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewaschen/ 
-desinfektion erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min, soweit dies noch nicht 
erfolgt ist. 
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16. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtü-
cher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindest-
abstand untereinander. 

17. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste werden 
durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  
 

Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteiligten. Das kann 
sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der Gäste für die zusätzlichen Arbeits-
schritte erfordern. 
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II. Beherbergungsbetriebe 
 
Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die Vorschriften zur Le-
bensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 
 
1. In Beherbergungsbetrieben ist die gemeinsame Nutzung eines Zimmers oder einer Unterkunft nur Personen 

gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenom-
men sind1. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrech-
tes der Zutritt zu verwehren.  

2. Zutritt zu Beherbergungsbetrieben ist zudem Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsin-
fektion zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

3. Kontaktdaten der Gäste sowie der Zeitraum der Nutzung des Beherbergungsbetriebs sind –soweit nicht schon 
durch den Meldeschein o.ä. gesichert - nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontakt-
personennachverfolgung zu dokumentieren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten.  

4. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in 
dieser Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Beherbergungsbetrieben nur unter Beach-
tung der in dieser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Selbstbedienung 
der Gäste an offenen Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. Ange-
bote, die auch in anderen Einrichtungen nach der aktuellen CoronaSchVO unzulässig sind (aktuell Saunen, 
Schwimmbäder, Tagungen, Veranstaltungen etc.) sind auch in Beherbergungsbetrieben unzulässig.  

5. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 
Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zu-
gelassen werden. 

6. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im Ein-
gangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die im Beher-
bergungsbetrieb zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen. 

7. Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wiederver-
wendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius ge-
waschen werden.  

8. Im gesamten Beherbergungsbetrieb ist durch organisatorische Maßnahmen (Zugangsregelungen, Personenbe-
schränkung für Aufzugsanlagen etc.) oder bauliche/einrichtungsbezogene Maßnahmen (Abstandsmarkierun-
gen, Trennung von Verkehrswegen, Abstände zwischen Sitzmöbeln etc.) sicherzustellen, dass zwischen allen 
Personen, die nicht nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausge-
nommen sind, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für die Abstände 
zwischen Service-Personal und Gästen beim Check-in etc.. Für Bereiche, in denen die Einhaltung des Mindest-
abstands nicht sicherzustellen ist, ist von der Inhaberin/dem Inhaber des Beherbergungsbetriebs unter Nutzung 
des Hausrechts eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch für Gäste anzuordnen. Die 
Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. 

9. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften.  
10. Die Zimmerreinigung sollte bei kürzeren Aufenthalten nur nach Abreisen erfolgen. Sowohl in Zimmern wie in 

den Gemeinflächen sind alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische und (ggf.) Polster nach Gebrauch / Abreise bzw. 
in regelmäßigen Abständen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

11. Zeitschriftenauslagen oder die Auslage anderer, von verschiedenen Gästen genutzten Gegenständen (Kulis etc.) 
sind nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Sie sind regelmäßig – auf Zimmern mindestens nach jedem 
Gästewechsel – angemessen zu reinigen. Nicht notwendige Textilien und Gegenstände sind aus den Räumlich-
keiten zu entfernen.  

12. Allgemein zugängliche Sanitärräume sind mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die sichere Ab-
fallentsorgung. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. In Sani-
tärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

13. Auf den Hotelzimmern sollen den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Einweggebinde 
(Shampoo, Seife etc.) sind zu bevorzugen.  

14. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel zu wechseln und müssen bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden.  

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
 

                                                           
1 Personen aus einer Familie oder maximal zwei häuslichen Gemeinschaften 
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IIa. Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze 
 
1. Der gemeinsame Besuch von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen und die gemeinsame Nut-

zung ist nur den Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öf-
fentlichen Raum ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist 
im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in 
dieser Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Beherbergungsbetrieben nur unter Beach-
tung der in dieser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Selbstbedienung 
der Gäste an offenen Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. Ange-
bote, die auch in anderen Einrichtungen nach der aktuellen CoronaSchVO unzulässig sind (aktuell Saunen, 
Schwimmbäder, Tagungen, Veranstaltungen etc.) sind auch in Beherbergungsbetrieben unzulässig.  

3. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Einzugs und Auszugs in die/aus der Ferienwohnung, in das/aus dem 
Ferienhaus oder in den/aus dem Campingplatz sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung der 
Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten. 

4. Gäste sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaber/-inhaberin) mit Symptomen einer Atemwegsinfektion, 
ist der Zutritt zu den Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen sowie anderen Geschäftsräumen 
zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

5. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im Ein-
gangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die im Beher-
bergungsbetrieb zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen. 

6. In geschlossenen Räumen ist, soweit der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Stellplätze, Campingplätze etc. sind so zu besetzen, dass durch eine deutliche Ab-
trennung der nötige Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

7. Auf öffentlich zugänglichen Bereichen des Geländes sind Sitzmöglichkeiten im Hinblick auf die Wahrung des 
Abstandes abzusperren oder auszudünnen.  

8. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische, die nicht aus dem eigenen/gemieteten Hausstand sind, sind nach Ge-
brauch/Abreise mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

9. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 
Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 m (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zugelas-
sen werden. Auf Campingplätzen ist darauf hinzuwirken, dass Camper mit eigenen sanitären Anlagen diese be-
vorzugt nutzen sollen. 

10. In Sanitärräumen zur gemeinsamen Nutzung, Gemeinschafts- und Pausenräumen, die von Gästen wie auch den 
Beschäftigten genutzt werden (Ferienwohnungen und Ferienhäuser ausgenommen), sind Händedesinfektions-
mittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (Sani-
tärräume mind. zweimal täglich) zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindestabstand von 1,5 m untereinander. 

11. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ord-
nungsgemäß entsorgt werden.  

12. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn ein ausreichender 
Abstand nicht gewahrt werden kann. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen wer-
den.  

13. Zeitschriftenauslagen oder die Auslage anderer, von verschiedenen Gästen genutzten Gegenständen, sind unter 
strengem Hygieneschutz zulässig. Sport- und Freizeitgeräte (Billardtische, Dartgeräte etc.) für die gemeinschaft-
liche Nutzung dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden.  

14. Nach Abreise der Gäste sind in allen von diesen individuell genutzten Räumen die Flächen und Räume mit einem 
fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmä-
ßige Reinigung für Arbeitsflächen etc..  

15. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel gleichfalls zu wechseln und müssen bei mindestens 60 
Grad Celsius gewaschen werden. Alle sonstigen Materialien (Küchenutensilien etc.) sind nach jedem Gast ord-
nungsgemäß mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

16. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste werden 
durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  
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III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 
 
Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Friseursalons bzw. der Geschäftsräume 

sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumen-
tieren und durch die Inhaberin/ den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzu-
bewahren und anschließend sicher zu vernichten. Kundschaft, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Re-
geln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion, ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind 
nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden medizini-
schen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren (Desinfek-
tionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen 
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei zuzulas-
sen. Die Mund-Nase-Bedeckung darf von Kundinnen und Kunden maximal vorrübergehend entfernt werden, 
wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Beschäftigten sollten die Mund-Nase-Bede-
ckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahms-
weise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wie-
derverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. 

4. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Beschäftigte während der 
Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen2, ergänzt von einer Schutzbrille oder 
einem Gesichtsschild. 

5. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach dem Waschen der Haare obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen paral-
lelen Betreuung mehrerer Kunden. 

6. Kundinnen und Kunden müssen einen Umhang tragen, der alle Kontaktpunkte abdeckt. Gebrauchte Textilien u. 
ä. sind mit jedem Kundenwechsel gleichfalls zu wechseln. Sofern es sich nicht um Einwegumhänge handelt, 
müssen diese sowie die gebrauchten Textilien wie Handtücher etc. bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen 
werden. 

7. Allen Kundinnen oder Kunden ist vor Beginn der Leistungserbringung das Haar zu waschen. Ausnahmen aus 
zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 

8. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

9. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumli-
che/bauliche Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Metern betragen. (Ge-
sicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermei-
den; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäfts-
raum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

11. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung der 
entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr bei mindestens 60 Grad Celsius, keine 
offenen Gefäße für Milch, Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

12. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Desinfek-
tion für Arbeitsflächen etc. Alle Materialien und Arbeitsgeräte (z. B. Schere, Kämme) sind nach jeder Kundin, 
jedem Kunden ordnungsgemäß zu reinigen und mindestens an jedem Arbeitstag zu desinfizieren. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungsgemäß 
entsorgt werden. 

                                                           
2 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr als 30 Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung. 
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14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die Kundinnen 
und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  
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Stand 19 05 2020

 
IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

 
Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 
 
1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Praxis/ Studios bzw. der Geschäfts-

räume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu 
dokumentieren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen 
aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten. Kundschaft, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden 
Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind 
nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden medizini-
schen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundschaft muss sich nach Betreten der Praxis/ des Studios die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren 
(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

4. Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die 
Ausnahmen nach § 2 Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. Die Beschäftigten sollten die Mund-
Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei 
ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt 
werden. Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 
60 Grad Celsius gewaschen werden. 

5. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der Behandlung obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen paral-
lelen Betreuung mehrerer Kunden. 

6. Den Kundinnen und Kunden sind vor Beginn der Leistungserbringung die zu behandelnden Füße zu waschen 
oder zu desinfizieren. Ausnahmen aus zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. Während der gesam-
ten Behandlung sind von den Beschäftigten Einweghandschuhe zu tragen, die nach jeder Kundin/jedem Kunden 
zu wechseln sind. 

7. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Meter betragen (gesicherter Min-
destabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen und Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu ver-
meiden; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Ge-
schäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung der 
entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, Zucker 
etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reinigung 
der Arbeitsflächen. 

12. Alle Materialien und Arbeitsgeräte (z. B. Nagelzangen, Feilen) sind nach jedem Kunden, jeder Kundin ordnungs-
gemäß zu reinigen und zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Kundenwechsel gleichfalls zu 
wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungsge-
mäß entsorgt werden. 

14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die Kundinnen 
und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
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V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios,  Tätowierstudios, Piercingstudios, Manikürestudios 
 
Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 
 
1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 

Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind 
nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden medizini-
schen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Studios bzw. der Geschäftsräume (im Folgenden: „Stu-
dios“) die Hände waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

3. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Studios bzw. der Geschäftsräume sind 
nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentie-
ren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzube-
wahren und anschließend sicher zu vernichten. Kunden, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln be-
reit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

4. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

5. Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe ent-
gegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese darf bei Kundinnen und Kunden maximal vorüberge-
hend entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Beschäftigten sollten 
die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wech-
seln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung ge-
wechselt werden. Wiederverwendbare Mund-Nase- Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei min-
destens 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

6. Kontaktpunkte zur Kleidung der Kundin bzw. des Kunden sind während der Behandlung abzudecken. 
7. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen die Beschäftigten während 

der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen3, ergänzt von einer Schutzbrille oder 
einem Gesichtsschild. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindestab-
stand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermei-
den; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäfts-
raum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung der 
entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, Zucker 
etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das Tragen von 
Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der Behandlung obligatorisch; die 
Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen paral-
lelen Betreuung mehrerer Kunden. 

12. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster und Ablagen etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reinigung 
der Arbeitsflächen etc.. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leistungserbringung ordnungs-
gemäß zu entsorgen.  

13. Alle Materialien und Arbeitsgeräte, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, sind nach jedem Kunden bzw. 
jeder Kundin ordnungsgemäß zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Kun-
denwechsel gleichfalls zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

14. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungsge-
mäß entsorgt werden.  

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die Kundschaft 
wird durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

 

                                                           
3 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr als 30 Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung. 
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VI. Massage/Massagestudios 
 
1. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Gesichtsmassagen und ähnliche Behandlungen dürfen derzeit nicht ausge-

führt werden. Ausschließlich medizinisch notwendige gesichtsnahe Behandlungen sind möglich. 
2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 

Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind 
nach ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kundinnen und Kunden sind nur bei zwingenden medizini-
schen Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Massagestudios die Hände waschen oder desinfizieren 
(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). 

4. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Massagestudio bzw. der Geschäfts-
räume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu 
dokumentieren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen 
aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten. Kunden, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Re-
geln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

5. Beschäftigte, Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – soweit keine medizinischen Gründe 
entgegenstehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Beschäftigten müssen die Mund-Nase-Bedeckung 
grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise 
paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wieder-
verwendbare Mund- Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 
gewaschen werden. 

6. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der 
Mindestabstand untereinander. 

7. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das gilt auch wäh-
rend einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Behandlungsplätzen ohne eine räumliche 
Trennung, muss der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindestab-
stand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum). 

9. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist durch Terminvergabe zu vermei-
den; Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäfts-
raum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist. 

10. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung der 
entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr bei mindestens 60 Grad Celsius, keine 
offenen Gefäße für Milch, Zucker etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

11. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Polster, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reinigung 
der Arbeitsflächen etc.. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leistungserbringung ordnungs-
gemäß zu entfernen. 

12. Alle Materialien und Arbeitsgeräte, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, sind nach jedem Kunden bzw. 
jeder Kundin ordnungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Kun-
denwechsel gleichfalls zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. 

13. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ordnungsge-
mäß entsorgt werden.  

14. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Die Kundschaft 
wird durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
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VII. Fitnessstudios 
 
1. Der Zutritt zum Studio ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in das Studio gelangen als Plätze in den Kursräu-

men und Geräte nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als Maßstab pro 7 qm Fläche im Fit-
nessstudio nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte (jeweils inkl. Geschäftsinhaberin/-inhaber) mit Symptomen einer 
Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zum Fitnessstudio haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach 
ärztlicher Abklärung möglich. 

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die Hände waschen oder desinfizieren 
(Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).  

4. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios bzw. der Geschäfts-
räume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung 
einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und durch die Inhaberin/den Inhaber unter Wahrung 
der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu vernichten. Gästen, die 
nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu ver-
wehren. 

5. Einzelumkleiden sind bevorzugt zu nutzen. Sammelumkleiden sind unter Wahrung des Mindestabstands von 
1,5 m zulässig. Die Nutzung von Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. Die Einhaltung 
der Abstände ist vom Betreiber durch besondere Maßnahmen (Sperrung von Spinden, Duschen etc.) sicherzu-
stellen. 

6. Die Nutzung von Schwimmbecken, Saunen und Solarien etc. ist bis auf Weiteres untersagt. Massagen sind nach 
den gesonderten Maßgaben dieser Anlage zulässig. 

7. Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. Eine Bewirtung darf nur unter Beachtung der 
entsprechenden Vorgaben für die Gastronomie (Reinigung von Geschirr, keine offenen Gefäße für Milch, Zucker 
etc.) erfolgen. Spielecken etc. sind bis auf Weiteres unzulässig. 

8. Selbstbedienung der Kundschaft an offenen Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres unzulässig. Flaschenab-
gabe ist zulässig. 

9. Beratung von Kundschaft (z. B. Erstunterweisung, Ernährungsplanung, Trainingsplanung etc.) ist unter Wahrung 
des Mindestabstands von 1,5 m möglich. 

10. Das Ausüben von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt ist unzulässig. Ebenso unzulässig ist aufgrund 
der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentrai-
ning). 

11. Bei Kursen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jede Kundin/jeden Kunden ein Mindestabstand 
von 2 m in alle Richtungen gegeben ist. 

12. Fitnessgeräte sind so anzuordnen bzw. entsprechend abzusperren, dass der Abstand zwischen zwei gleichzeitig 
mit Kundinnen/Kunden besetzten Sportgeräten grds. mindestens 3,0 m beträgt (gesicherter Mindestabstand 
1,5 m zzgl. Bewegungsraum und Trainingsgerät). Gegebenenfalls ist nur jedes zweite Gerät zu nutzen. 

13. Über Geräteanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

14. Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten – soweit keine medizinischen Gründe entgegenstehen - eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen wer-
den. Trainerinnen und Trainer bzw. Kursleiterinnen und Kursleiter können – sofern dies zur Ausübung ihrer Tä-
tigkeit erforderlich ist – unter Wahrung der Abstandsregeln auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten. 

15. Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher durch die Kundinnen und Kunden ist obligatorisch. 
16. Alle Kontaktflächen aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen, Polster etc.) sind 

nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz 
angemessene regelmäßige Reinigung der Arbeitsflächen etc..  

17. Sportequipment wie Therabänder, Matten etc., mit denen die Kundinnen/Kunden in Kontakt kommen und de-
ren Kontaktflächen schlecht zu reinigen sind, dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

18. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmal-
handtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. 
Es gilt hier ebenso der Mindestabstand untereinander.  

19. Alle genutzten Geschäftsräume (inkl. Einzelumkleiden etc.) müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen 
in kurzen Intervallen und ordnungsgemäß entfernt werden.  

20. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen, die Kundinnen 
und Kunden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
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VIII. Freibäder, Naturbäder und ähnliche Einrichtungen 

1. Die Betreiber der Freibäder haben unter Berücksichtigung der folgenden Rahmenvorgaben ein anlagenbezoge-
nes Infektionsschutz- und Zugangskonzept (insbesondere zur Einhaltung der Abstandsgebote) zu erstellen und 
umzusetzen. Die örtliche Gesundheitsbehörde ist über das Konzept zu informieren. 

2. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zu-
tritt zu verwehren. 

3. Der Zutritt zum Freibad ist so zu regeln, dass nicht mehr Kundinnen und Kunden in das Freibad gelangen als 
Plätze und Anlagen unter Wahrung der allgemeinen Abstandsregeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als Maßstab 
pro 10 qm Fläche im Freibad nicht mehr als 1 Gast zuzulassen. 

4. Im Freibad haben alle Personen, die nicht nach § 1 Absatz  2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im 
öffentlichen Raum ausgenommen sind, immer einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Hierzu sind in den 
Konzepten der Freibäder entsprechende organisatorische und räumliche Maßnahmen festzulegen.  

5. Das gastronomische Angebot sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in dieser Anlage 
gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Freibädern nur unter Beachtung der in dieser Anlage ange-
botsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Selbstbedienung der Gäste an offenen Geträn-
kespendern bleibt bis auf Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. Angebote, die auch in anderen Ein-
richtungen nach der aktuellen CoronaSchVO unzulässig sind (aktuell Saunen, Schwimmbäder, Tagungen, Veran-
staltungen etc.) sind auch in Freibädern unzulässig.  

6. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Freibads bzw. der Geschäftsräume sind 
nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentie-
ren und durch die Inhaberin / den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzube-
wahren und anschließend sicher zu vernichten.  

7. Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt zu dem Freibad sowie an-
deren Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

8. Gäste müssen sich nach Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren (Bereitstellung Desinfekti-
onsmittel mind. „begrenzt viruzid“). In geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  

9. Einzelumkleiden sind bevorzugt zu nutzen. Sammelumkleiden sind unter Wahrung des Mindestabstands von 
1,5 m zulässig. Die Nutzung von Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. 

10. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische, Liegen etc. sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu 
reinigen.  

11. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtü-
cher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindest-
abstand untereinander. Es erfolgt eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reinigung der sanitä-
ren Anlagen für die Gäste, Arbeitsflächen etc. mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger oder mit einem geeig-
neten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel. 

12. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen und ord-
nungsgemäß entsorgt werden.  

13. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen in geschlossenen Räumen müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Eine Ausnahme bildet hier das Fachpersonal für den Bäderbetrieb, welches im Notfall zu einer Rettung eingrei-
fen muss. Die Mund-Nase-Bedeckung muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens  60 Grad Celsius gewaschen 
werden. 

14. Es dürfen nur selbst mitgebrachte Badeschuhe, Handtücher etc. benutzt werden.  
15. Der Verleih von Schwimmutensilien (Schwimmnudeln, Tauchringen etc.) ist unzulässig. 
16. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste werden 
durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  

 

– GV. NRW. 2020 S. 340e
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